
Beschlussvorschlag: 

Der Verkaufspreis für Erbbaugrundstücke wird mit sofortiger Wirkung auf den jeweils 
aktuellen Bodenrichtwert festgesetzt. Sofern der Erbbaurechtsnehmer die 
Erschließungsbeiträge bei erstmaliger Ausgabe des Erbbaurechtes gezahlt hat und dieser 
auch Käufer des Grundstücks ist, erfolgt hierfür ein Abschlag in Höhe von pauschal 20%, 
so dass der Verkaufspreis 80% vom jeweils gültigen Bodenrichtwert beträgt. 

 

 

 


